
Das Bundesteilhabegesetz (BTHG)
Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen und die 
Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung

Seit 2020 versuchen Freie Wohlfahrtspflege und die Landschaftsverbände als Leistungsträger der 
Eingliederungshilfe in NRW eine Umsetzung des Landesrahmenvertrages zum Bundesteilhabe-
gesetz. Während die Einrichtungen auf die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und 
Soziale Teilhabe pochen, verlangen die Landschaftsverbände eine Orientierung auf eine 
kostenneutrale Verwaltungsumstellung mit der Forderung: „Keine neue Ausgabendynamik“! Das 
BTHG geht aber mit Kosten einher und die Einrichtungen können an zwei Seiten sparen: an der 
Betreuung – oder am Personal. Beides hätte erhebliche Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen 
und damit auch auf die Gesundheit der Beschäftigten.

In diesem Seminar diskutiert ihr Inhalte und mögliche Auswirkungen des BTHG und des 
Landesrahmenvertrages NRW auf die Arbeitsbedingungen. Gemeinsam erarbeitet ihr eure 
Mitbestimmungsrechte als betriebliche Interessenvertretungen. Unser Referent kommt aus der 
betrieblichen Praxis und stellt euch konkrete Handlungsmöglichkeiten vor.

Einzelthemen

 Überblick: Inhalte des BTHG
 Landesrahmenvertrag NRW, Umsetzungsstand im Bereich des LWL
 Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen, psychische Belastungen
 Definition der Betreuung als qualifiziert oder unterstützend
 Mitbestimmungsrechte und Handlungsempfehlungen für die betrieblichen 

Interessenvertretungen

Termin 14.10.2025

Ort Hotel Ostertor, 32105 Bad Salzuflen

Kosten   230,00 € Seminarpauschale, zzgl. Kosten der Tagungsstätte* 
inkl. MwSt.: 65,00 €

Referent*innen Christian Janßen ist Diplom-Psychologe und hat mehr als zwanzig Jahre 
Erfahrung als MAV-Mitglied, davon neun Jahre im MAV-Vorsitz und als 
Vorsitzender der Gesamt-MAV einer Organisation mit 15.000 Beschäftigten. 

Das Seminar richtet sich an Betriebsräte (§ 37,6 BetrVG), Personalräte (§ 42,5 LPVG/NRW und § 46,6 BPersVG), 
Mitarbeitervertretungen (§  19 Abs. 3 i.V.m. § 30 Abs. 2 und 4 MVG.EKD) und SBVen (§ 179 Abs.4 SGB IX).

*  Änderungen seitens der Tagungsstätte vorbehalten



Anmeldung zum Seminar „Bundesteilhabegesetz“

Dieses Anmeldeformular kannst du digital oder handschriftlich ausfüllen und per E-Mail, Fax 
oder per Post an uns zurückschicken. Noch einfacher ist die Online-Anmeldung über unsere 
Website www.aul-herford.de.
 

 männlich     weiblich divers

Vorname, Nachname   

Privatanschrift (Straße, PLZ, Ort)

E-Mail 

Betrieb / Einrichtung

Anschrift Betrieb / Einrichtung 

Rechnungsanschrift falls nicht
identisch mit Firmenanschrift:

Verpflegungswunsch:  alles        vegetarisch  vegan

Bundesteilhabegesetz, 14.10.2025, Seminarnummer: 251014-S-01

Veranstalter des Seminars ist die Arbeitsgemeinschaft ARBEIT UND LEBEN im Kreis Herford DGB/VHS e.V.  in Kooperation mit 
dem ver.di Bezirk OWL. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), vgl. www.aul-herford.de.

Gut zu wissen … 

▶ Unsere Referent*innen kommen immer aus der betrieblichen Praxis

▶ Unsere Seminargruppen halten wir bewusst klein und geben dir damit viel Raum für 
Fragen und Austausch

▶ Seit über 40 Jahren organisiert Arbeit und Leben Herford erfolgreich Seminare für 
Interessenvertretungen

▶ Als gemeinnütziger Verein arbeiten wir nicht profitorientiert

▶ Wir sind gut vernetzt mit den Gewerkschaften und Arbeitsrechts-Kanzleien vor Ort


